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Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. Offenlegung der 33. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Grundstücke Walder Str. 
99 - 113 und Mühlenbachweg 12 (Edeka Breidohr und ehemaliger OBI-Standort) 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung vom 29.09.2010 nach Vorberatung im Stadtentwick-
lungsausschuss die öffentliche Auslegung der 33. Flächennutzungsplanänderung sowie die Beteiligung 
der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
gem. § 4 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316)  in der 
zurzeit gültigen Fassung beschlossen. 
 
Das Plangebiet wird im Osten begrenzt durch 
die Trasse des Ostrings, im Süden durch die 
Walder Straße, im Westen durch die östliche 
Grenze der Flurstücke 129, 131 (Walder Str. 95 
inkl. Garagenhof) sowie 728 (Mühlenbachweg 
4) und im Norden durch die nördliche Grenze 
der Flurstücke 815 und 888 (Mühlenbachweg 
12) in Flur 46 der Gemarkung Hilden. Es um-
fasst die Grundstücke Walder Str. 99 – 113 und 
Mühlenbachweg 12. 
 
Das Planungsziel besteht darin, die planungs-
rechtliche Grundlage für die Ansiedlung groß-
flächiger Einzelhandelsbetriebe mit nahversor-
gungsrelevanten und nicht-zentren-relevanten 
Kernsortimenten innerhalb eines als „Sonder-
gebiet (SO)“ festgesetzten Bereiches zu schaf-
fen. 
 
Die Festsetzung für das Flurstück Nr. 796 (Wal-
der Str. 111) verbleibt bei nicht-störendem Ge-
werbe. 
 
Dem Offenlagebeschluss liegt die Entwurfsbe-
gründung inklusive Umweltbericht mit Stand 
vom 03.08.2010 zugrunde. 
 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat  03. 17.*  12.  07.  29.  10. 15. 

Haupt- und Finanzausschuss   03. 28.     15.  24.  

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  17.    09.      03. 

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  22.   03.    06. 27.   

Jugendhilfeausschuss  18.    30.      02. 

Paten- und Partnerschaftsausschuss 25.            

Personalausschuss  10.           

Rechnungsprüfungsausschuss    12.       15.  

Schul- und Sportausschuss  25.    24.      09. 

Sozialausschuss  22.         25.  

Stadtentwicklungsausschuss 20. 24. 24.  05. 16. 14.  01.  03. 08. 

Wahlausschuss 06. 09.           

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.  08.    21.   22.   01. 

Integrationsbeirat  04.       09.  04.  
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Die o.g. Flächennutzungsplanänderung liegt einschließlich Begründung und Umweltbericht in der Zeit 
vom 
 

25.10.2010 bis einschließlich 26.11.2010 
 

 
während der Dienststunden im Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden im Verwaltungsge-
bäude Am Rathaus 1, 4. Etage, Zimmer 440, zu jedermanns Einsicht aus. Dienststunden sind montags 
und freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags und mittwochs in der Zeit von 8.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr und donnerstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
Es wird darauf hingewiesen, dass während der Zeit der Auslegung Anregungen zu dem Plan-
entwurf vorgebracht werden können. 
 
Gemäß § 3 (2) BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben. 
 
Die bisher im Planverfahren eingegangenen umweltbezogenen Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sind auf Anfrage im Rathaus, Planungs- und Vermessungsamt, 
oder über den unten stehenden Pfad unter „SV 61/054“ einsehbar. 
 
Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes inkl. Begründung und Umweltbericht können 
auch im Internet unter www.stadtplanung-hilden.de -> Flächennutzungsplan -> Mitte-> 033 eingesehen 
werden. 
 
Unter Hinweis auf das Datenschutzgesetz wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Namen der Einsender / Vortragenden von Anregungen sowie deren Inhalt in den Drucksachen für die 
öffentlichen Sitzungen des Rates und der Ausschüsse aufgeführt werden, soweit dieses die Einsender / 
Vortragenden nicht ausdrücklich verweigern. 
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
 
Hilden, den 13.10.2010 
Der Bürgermeister 
Horst Thiele 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.  
 
Hilden, den 13.10.2010 
Der Bürgermeister 
Horst Thiele 
 
 
2. Offenlage des Bebauungsplanes Nr. 148B für die Grundstücke Walder Str. 99 - 113 und 
Mühlenbachweg 12 (Edeka Breidohr und ehemaliger OBI-Standort) 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung vom 29.09.2010 nach Vorberatung im Stadtentwick-
lungsausschuss die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 148B  gemäß § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316) sowie die 
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen gem. § 4 Abs. 2 BauGB  in der zurzeit gültigen Fassung beschlossen. 
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Das Plangebiet wird im Osten begrenzt durch 
die Trasse des Ostrings, im Süden durch die 
Walder Straße, im Westen durch die östliche 
Grenze der Flurstücke 129, 131 (Walder Str. 95 
inkl. Garagenhof) sowie 728 (Mühlenbachweg 4) 
und im Norden durch die nördliche Grenze der 
Flurstücke 815 und 888 (Mühlenbachweg 12) in 
Flur 46 der Gemarkung Hilden. Es umfasst die 
Grundstücke Walder Str. 99 – 113 und 
Mühlenbachweg 12. 
 
Das Planungsziel besteht darin, die 
planungsrechtliche Grundlage für die Ansiedlung 
großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit 
nahversorgungsrelevanten und nicht-zentren-
relevanten Kernsortimenten innerhalb eines als 
„Sondergebiet (SO)“ festgesetzten Bereiches zu 
schaffen. 
Die Festsetzung für das Flurstück Nr. 796 
(Walder Str. 111) verbleibt bei nicht-störendem 
Gewerbe. 
 
Dem Offenlagebeschluss liegt die 
Entwurfsbegründung inklusive Umweltbericht mit 
Stand vom 10.08.2010 zugrunde. 
 
Der o.g. Bebauungsplan liegt einschließlich 
Begründung und Umweltbericht in der Zeit vom 
 

 
25.10.2010 bis einschließlich 26.11.2010 

 
 
während der Dienststunden und nach Terminvereinbarung im Planungs- und Vermessungsamt der 
Stadt Hilden im Verwaltungsgebäude Am Rathaus 1, 4. Etage, Zimmer 440, zu jedermanns Einsicht 
aus. Dienststunden sind montags und freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags und 
mittwochs in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 
Uhr. 
Es wird darauf hingewiesen, dass während der Zeit der Auslegung Anregungen zu dem Plan-
entwurf vorgebracht werden können. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt 
bleiben. 
 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Nor-
menkontrollantrag) unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können. 
 
Folgende umweltbezogene Informationen liegen mit aus: 
 

- Einzelhandelsgutachten vom Oktober 2009 (Büro futura consult Dr. Kummer, Eschweiler); 
- Verkehrsgutachten vom Januar 2010 (Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft mbH, Köln)  
- Lärmgutachten vom Juli 2010 (TAC, Korschenbroich) 

 
Die bisher im Planverfahren eingegangenen umweltbezogenen Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sind auf Anfrage im Rathaus, Planungs- und Vermessungsamt, 
oder über den unten stehenden Pfad unter „SV 61/053“ einsehbar. 
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Der Entwurf des Bebauungsplanes inkl. Begründung und Umweltbericht kann mit den weiteren Unter-
lagen auch im Internet unter www.stadtplanung-hilden.de => Bebauungsplan => Hilden-Mitte => 148B-
00 eingesehen werden.  
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
Unter Hinweis auf das Datenschutzgesetz wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Namen der Einsender / Vortragenden von Anregungen sowie deren Inhalt in den Drucksachen für die 
öffentlichen Sitzungen des Rates und der Ausschüsse aufgeführt werden, soweit dieses die Einsender / 
Vortragenden nicht ausdrücklich verweigern. 
 

Hilden, den 13.10.2010 
Der Bürgermeister 
 
gez. Thiele 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.  
 
Hilden, den 13.10.2010 
Der Bürgermeister 
Horst Thiele 
 
Bekanntmachungen des Umlegungsausschusses der Stadt Hilden 

 
3. Umlegungsverfahren Nr. 23 für den Bereich Oerkhaus und Oerkhaushof 27  

 Unanfechtbarkeit eines Beschlusses nach § 76 BauGB 
 

Der Beschluss des Umlegungsausschusses der Stadt Hilden vom 23.09.2010 betreffend die 
Grundstücke Gemarkung Hilden, 
 

Flur 18, Flurstück 286 
(Erholungsfläche, Oerkhaus) 

und 
Flur 18, Flurstück 205 

(Gebäude- und Freifläche, Oerkhaushof 27) 
- U 23 / B 1 und B 51 - 

 
 
ist mit Ablauf des 07.10.2010 unanfechtbar geworden. 
 
Hilden, den 12.10.2010 
 
Der Umlegungsausschuss 
Der Geschäftsführer 
Stuhlträger 
 
4. Umlegungsplan U 40 für den Bereich südlich der Straße „Am Kronengarten“. 

 
Der Umlegungsausschuss der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 23.09.2010 gemäß § 66 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit geltenden Fassung den 

Umlegungsplan U 40 
für den Bereich südlich der Straße „Am Kronengarten“ nach Erörterung mit den Eigentümern durch Be-
schluss aufgestellt. 
 
Der Umlegungsplan besteht aus der Umlegungskarte und dem Umlegungsverzeichnis. 
Er enthält gemäß § 66 Abs. 2 BauGB den in Aussicht genommenen Neuzustand mit allen tatsächlichen 
und rechtlichen Änderungen, die die im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke erfahren. Grundlage 
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sind die Bebauungspläne Nr. 14B und 14B, 1. Änderung der Stadt Hilden sowie die mit den hier betrof-
fenen Grundstückseigentümern vereinbarten einvernehmlichen Vorwegregelungen nach § 76 BauGB. 
 
Der Umlegungsplan erfasst die nachfolgenden Grundstücke: 
Gemarkung Hilden, Flur 49, Flurstücke 130, 132, 406, 492, 496, 500, 507, 508, 532, 536, 555, 571, 
861, 862, 1061, 1064, 1065, 1066, 1127. 
 
Bis zur Berichtigung des Grundbuches kann jeder, der ein berechtigtes Interesse darlegt, den Umle-
gungsplan, bestehend aus Umlegungskarte und Umlegungsverzeichnis, während der Öffnungszeiten 
(Mo. u. Fr. von 8.oo – 12.oo Uhr, Di. und Mi. von 8.oo – 16.oo Uhr sowie Do. von 8.oo – 18.oo Uhr) in 
der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses der Stadt Hilden, Am Rathaus 1 (Rathausgebäude), 
4. Etage, Zimmer 455, einsehen. 
Den Beteiligten wird entsprechend § 70 Abs. 1 Satz 1 BauGB ein ihre Rechte betreffender Auszug aus 
dem Umlegungsplan zugestellt. 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen den Umlegungsplan kann gemäß § 217 Abs. 2 Satz 2 Baugesetzbuch innerhalb eines Monats, 
beginnend zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung, der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ge-
stellt werden. Den Beteiligten wird dieser Umlegungsplan auszugsweise zugestellt. Mit der Zustellung 
ist der Umlegungsplan ihnen bekannt gegeben. 
Der Antrag ist beim Landgericht Düsseldorf – Kammer für Baulandsachen, Neubrückstr. 3, 40213 Düs-
seldorf schriftlich oder zur Niederschrift vor dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzureichen. 
Der Antrag muss den Teil des Umlegungsplanes bezeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll die Er-
klärung, inwieweit dieser Umlegungsplan angefochten wird und einen bestimmten Antrag dazu enthal-
ten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel angeben, die zur Rechtfertigung des An-
trages dienen. 
Für das gerichtliche Verfahren ist es erforderlich, sich eines Rechtsanwaltes zu bedienen. 
Wird die Frist durch Verschulden eines Bevollmächtigten oder eines Vertreters versäumt, so wird des-
sen Verschulden dem vertretenen Beteiligten zugerechnet. 
 
Hinweis: 
Das einer Klage vorgeschaltete Widerspruchsverfahren ist abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnö-
tiger Kosten wird empfohlen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit der Geschäftsstelle des Um-
legungsausschusses bei dem Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden in Verbindung zu set-
zen. Etwaige Unstimmigkeiten können somit bereits im Vorfeld einer Klage behoben werden. 
Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Klagefrist von einem Monat sich durch ein 
solches Gespräch nicht verlängert. 
 
Hilden, den 13.10.2010 
Der Geschäftsführer 
Stuhlträger 
 
 
 
 
 
 


